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     Von Abfallberatung bis zur Zollverwaltung finden Sie hier alles über die Behörden der Stadt Fürth und Ihre Dienstleistungen. Klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Stichworts und wählen Sie dann ein Stichwort aus der Trefferliste. Sie können aber auch einen Begriff unter "Stichwortsuche" eingeben.
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	Neuzulassung (KFZ)
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	Termin online vereinbaren.

Bei einem Neufahrzeug mit allgemeiner Betriebserlaubnis bzw. EG-Betriebserlaubnis müssen Sie bei der KFZ-Zulassungsbehörde im Straßenverkehrsamt die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens beantragen. Die Vorführung des Kraftfahrzeugs ist dabei grundsätzlich nicht erforderlich. 
Bei Fahrzeugen allerdings, die aus dem Ausland kommen und für die ein Fahrzeugbrief durch die KFZ-Zulassungsbehörde im Straßenverkehrsamt erstellt werden muss, ist das Kraftfahrzeug zur Identifizierung bei der Zulassungsbehörde vorzuführen, es sei denn ein zuverlässiger Kraftfahrzeughändler oder Zulassungsdienst nimmt die Zulassung für Sie vor und bestätigt die Übereinstimmung der Fahrzeugdaten mit den Fahrzeugpapieren, oder eine andere staatliche Stelle hat das Kraftfahrzeug bereits einmal identifiziert.

Ab 1.8.2005 ist die Abgabe einer Einzugsermächtigung zum Lasteinzugsverfahren (LEV) für die KFZ-Steuer eine zusätzliche Voraussetzung für die Zulassung Ihres KFZ oder KRAD.
	[image: ]






	[image: ]
	[image: ]


 
	[image: ]
	[image: ]	









		Zuständiges Amt/Unterabteilung:
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		KFZ-Zulassungsbehörde im Straßenverkehrsamt 




	Kontakt:	Gebäude:
	Telefon: (0911) 974-2276
Fax: (0911) 974-2271
E-Mail senden
	Ämtergebäude Süd
Schwabacher Straße 170
90763 Fürth
Erdgeschoss, Zimmer 30
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	Link zum ÖPNV	Link zum Stadtplan
	[image: ]
	Öffnungszeiten: 
Die KFZ-Zulassungsbehörde kann mit und ohne vorherige Terminvereinbarung aufgesucht werden. Dazu stellt das Straßenverkehrsamt Montag bis Freitag, täglich etwa um 9.30 Uhr, auch Termine zur kurzfristigen Buchung  von Dienstleistungen der Behörde in der  Online-Terminvergabe  zur Verfügung. 
 
Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr
Montag von 13 bis 16 Uhr
Donnerstag von 13 bis 15 Uhr
	Barrierefreier Zugang? ja 
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		Übergeordnete Dienststelle 
	[image: ]


	Straßenverkehrsamt



	[image: ]
	
	[image: ]


	[image: ] Zurück		[image: ]Kontakt exportieren [image: ]	drucken [image: ]





	



	


	
 
	Formulare:
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	KFZ-Zulassung: Vollmacht, Einwilligungserklärung und Lastschrifteinzug (pdf, 0,83 MB) 
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